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Meerbusch, 1.6.2021 
 
 
 

Tagesordnung Jugendhilfeausschusssitzung am 08. Juni 2021 

Satzung Tagesmütter – Top 6.1 

 

 

Sehr geehrte Frau Schoppe, 

zur bevorstehenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 8.6.2021 möchten wir zum 

Tagesordnungspunkt 6.1  

 Änderung der Satzung über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege 

folgende Änderungsanträge einreichen: 

 

1. Deckelung des Essensgeldes – bis 80 € 

Antrag: Der Ansatz wird auf 112,50 € gesetzt, 
entsprechend der Festlegung in Düsseldorf. 
Die Beschränkung auf 80 € halten wir unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele Tagesmüt-
ter frische Produkte verwenden und selber kochen, für nicht sachgerecht. 

2. Die jährliche Steigerung der Vergütung von 1,5% bleibt unverändert. 
Diese hat der Rat beschlossen. 
 
Das KIBIZ schreibt eine Vergütungssteigerung fest. Die Verwaltung sieht nun nur noch eine Steige-
rung von 0,83 % vor. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung für die Tagespflegepersonen. 

3. Die mehrfach diskutierten und bisher vergüteten mittelbaren Betreuungsstunden (bis 5 Std) sol-
len nach Verwaltungsvorschlag abgeschafft und auf die eine Stunde nach KIBIZ reduziert werden. 



Grüne zu JHA 8.6. 

 
 

Dies sogar noch rückwirkend.  
Dies bedeutet ebenfalls eine deutliche Verschlechterung für die Tagespflege und dürfte rechtlich 
nicht zulässig sein. 
 
Antrag: Der Anteil der bisherigen Betreuungsstunden bleibt unverändert. 

4. In der Beschlussvorlage und den beiden Satzungsvorlagen, 
- Anlage 2 - durchgeschrieben  
- Anlage 1 – Änderungssatzung mit Bekanntmachungsverordnung 
ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens unterschiedlich: 

a) Beschlussvorlage: 

 
 

b) Satzung – durchgeschriebene Fassung 

 

  



Grüne zu JHA 8.6. 

 
 

c. Satzung mit Bekanntmachung 
 
Ohne Hinweis auf Inkrafttreten 

 

Dies ist zu korrigieren, ein rückwirkendes Inkrafttreten ist nicht nachvollziehbar. 

Antrag: Die Satzung greift zum 01.08.2021 

 

d. Zuschuss für Mietkosten  
Antrag: Dieser soll in die Satzung aufgenommen werden. 
Das entspricht der üblichen Praxis in vielen Kommunen. 

 

 

Monika Driesel, Guido Fliege, Jürgen Peters 


